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©  Eine  Einrichtung  zum  mechanischen  Bearbeiten 
von  Pulver  hat  ein  Dosiergefäß  (13)  mit  einer  ver- 
schließbaren,  in  einem  Prozeßbehälter  (2)  führbaren 
Entleeröffnung  (13b).  Diesem  Dosiergefäß  (13)  ist 
eine  erste  Waage  (8)  zugeordnet.  Einem  Aufnahme- 
behälter  (23),  in  den  der  Prozeßbehälter  (2)  entleer- 
bar  ist,  ist  eine  zweite  Waage  (22)  zugeordnet.  Eine 
Sicherheitsvorrichtung  (31)  ist  mit  ihrem  Signalein- 
gang  an  der  ersten  (8)  und  an  der  zweiten  Waage 
(22)  sowie  an  einer  ersten  Erkennungsvorrichtung 
(19)  zum  Erkennen  der  Wiegebereitschaft  der  ersten 
Waage  (8)  und  an  einer  zweiten  Erkennungsvorrich- 
tung  (18)  zum  Erkennen  des  Geschlossenseins  der 
Entleeröffnung  (13b)  angeschlossen.  Mit  ihrem  Si- 
gnalausgang  ist  diese  Sicherheitsvorrichtung  (31)  an 
einer  Pulverfördervorrichtung  (12)  angeschlossen. 
Die  Sicherheitsvorrichtung  (31)  wertet  die  von  der 
ersten  Waage  (18)  gemessene  Pulvermasse  aus, 
wenn  gleichzeitig  Wiegebereitschaft  der  ersten  Waa- 
ge  (8)  und  geschlossene  Entleeröffnung  (13b)  ange- 
zeigt  wird.  Ferner  summiert  die  Sicherheitsvorrich- 
tung  (31)  die  von  der  ersten  Waage  (8)  gemessenen, 
in  den  Prozeßbehälter  (2)  geförderten  Pulvermassen 
auf  und  blockiert  die  Fördervorrichtung  (12),  wenn 
die  Summe  der  aus  dem  Dosiergefäß  (13)  in  den 
Prozeßbehälter  (2)  geförderten  Pulvermassen  einen 
vorgegebenen  ersten  Grenzwert  erreicht  oder  wenn 
die  von  der  zweiten  Waage  (22)  im  Aufnahmebehäl- 
ter  (23)  nach  dem  Entleeren  des  Prozeßbehälters 
(2)  gemessene  Pulvermasse  von  der  Summe  der  in 
den  Prozeßbehälter  (2)  geförderten  Pulvermassen 

um  einen  vorgegebenen  Wert  oder  mehr  differiert. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zum  me- 
chanischen  Bearbeiten  von  Pulver,  insbesondere 
Kernbrennstoffpulver,  entsprechend  dem  Oberbe- 
griff  des  Patentanspruchs  1  . 

Eine  solche  Einrichtung  ist  bereits  üblich.  Soll 
diese  Einrichtung  in  großtechnischem  Maßstab  be- 
nutzt  werden,  so  muß  der  Prozeßbehälter  so  groß 
ausgeführt  sein,  daß  in  ihm  gleichzeitig  eine  ver- 
hältnismäßig  große  Pulvermasse  mechanisch  bear- 
beitet  werden  kann. 

Bei  der  Bearbeitung  von  Pulver,  das  eine  kriti- 
sche  Masse  bilden  kann,  wie  z.B.  Kernbrennstoff- 
pulver,  ist  es  wichtig,  daß  mit  dem  Dosiergefäß  in 
den  Prozeßbehälter  portionsweise  eindosiertes  Pul- 
ver  im  Prozeßbehälter  keine  Gesamtmasse  bildet, 
die  auch  nur  annähernd  eine  kritische  Masse  ist. 
Der  zwischen  der  Pulverfördervorrichtung  und  dem 
Aufnahmebehälter  ablaufende  Prozeß  wird  von 
Hand  oder  durch  eine  automatische  Prozeßsteuer- 
vorrichtung  in  diesem  Sinne  gesteuert. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
Einrichtung  zum  mechanischen  Bearbeiten  von 
Pulver  weiterzubilden  und  die  Prozeßsteuerung  auf 
Richtigkeit  insofern  zu  überwachen,  daß  sich  keine 
kritische  Pulvermasse  im  Prozeßbehälter  ausbilden 
kann. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  hat  eine  Einrich- 
tung  der  eingangs  erwähnten  Art  erfindungsgemäß 
die  Merkmale  des  kennzeichnenden  Teils  des  Pa- 
tentanspruchs  1  . 

Dadurch,  daß  die  Sicherheitsvorrichtung  die 
Fördervorrichtung  blockiert,  wenn  die  Summe  der 
Massen  der  in  den  Prozeßbehälter  geförderten  Ein- 
zelportionen  einen  vorgegebenen  ersten  Grenzwert 
erreicht,  wird  sichergestellt,  daß  die  aus  dem  Do- 
sierbehälter  in  den  Prozeßbehälter  gelangte  Ge- 
samtpulvermasse  für  sich  allein  keine  kritische 
Masse  im  Prozeßbehälter  aufbauen  kann.  Dadurch, 
daß  die  Sicherheitsvorrichtung  die  Fördervorrich- 
tung  ebenfalls  blockiert,  wenn  die  nach  dem  Ent- 
leeren  des  Prozeßbehälters  in  den  Aufnahmebehäl- 
ter  gemessene  Pulvermasse  im  Aufnahmebehälter 
von  der  Summe  der  Pulvermassen  der  in  den 
Prozeßbehälter  geförderten  Einzelportionen  um  ei- 
nen  vorgegebenen  Wert  oder  mehr  differiert,  wird 
sichergestellt,  daß  durch  Zufördern  von  Pulver  mit 
dem  Dosierbehälter  in  den  Prozeßbehälter  die  im 
Prozeßbehälter  unvermeidlich  zurückgehaltene 
Restpulvermasse  (hold  up)  mit  der  zugeförderten 
Pulvermasse  keine  kritische  Masse  bilden  kann. 

Die  Patentansprüche  2  bis  6  sind  auf  vorteilhaf- 
te  Weiterbildungen  der  erfindungsgemäßen  Einrich- 
tung  gerichtet. 

Durch  die  Weiterbildung  nach  Patentanspruch 
2  kann  sichergestellt  werden,  daß  über  den  zweiten 
Förderweg  in  das  Dosiergefäß  kein  Pulver  geför- 
dert  werden  kann,  das  beispielsweise  in  verhältnis- 
mäßig  geringer  Masse  Kritikalität  hervorrufen  könn- 

te,  wenn  nicht  zuvor  über  den  ersten  Förderweg  in 
das  Dosiergefäß  eine  genügende  Masse  eines  an- 
deren,  z.B.  Kritikalität  herabsetzenden  Pulvers,  ge- 
fördert  worden  ist. 

5  Die  Weiterbildung  nach  Patentanspruch  3  trägt 
der  Tatsache  Rechnung,  daß  bei  Vorhandensein 
einer  genügend  großen  Masse  von  Pulver,  das  die 
Kritikalität  herabsetzt,  die  Förderung  von  Kritikalität 
hervorrufenden  Pulver  in  den  Prozeßbehälter  vor- 

io  genommen  werden  kann. 
Die  Weiterbildung  nach  Patentanspruch  4  trägt 

der  Tatsache  Rechnung,  daß  nicht  zu  viel  von  dem 
Kritikalität  hervorrufenden  Pulver  in  den  Prozeßbe- 
hälter  gelangen  darf. 

75  Die  Weiterbildung  nach  Patentanspruch  5  über- 
wacht,  daß  nicht  zu  viel  Pulver  insgesamt  in  den 
Aufnahmebehälter  gelangen  kann. 

Dies  wird  auch  durch  die  Weiterbildung  nach 
Patentanspruch  6  erzielt.  Es  wird  aber  auch  eine 

20  große  Bandbreite  der  Einstellung  der  Mischungs- 
verhältnisse  der  durch  die  verschiedenen  Förder- 
wege  geförderten  Pulver  im  Aufnahmebehälter  er- 
möglicht. 

Die  Erfindung  und  ihre  Vorteile  seien  anhand 
25  der  Zeichnung  an  einem  Ausführungsbeispiel  nä- 

her  erläutert: 
Figur  1  zeigt  stark  schematisiert  eine  Einrich- 
tung  zum  mechanischen  Bearbeiten  von  Kern- 
brennstoffpulver. 

30  Figur  2  zeigt  schematisiert  eine  Waage  für  die 
Einrichtung  nach  Figur  1. 
Die  Vorrichtung  zum  mechanischen  Bearbeiten 

von  Kernbrennstoffpulver  nach  Figur  1  weist  einen 
Prozeßbehälter  2  auf,  der  in  ortsfesten  Lagern  3 

35  um  eine  horizontale  Schwenkachse  schwenkbar  ge- 
lagert  ist.  Dieser  Prozeßbehälter  2  kann  beispiels- 
weise  eine  Kugelmühle  oder  ein  Mischer  sein.  Die- 
sem  Prozeßbehälter  2  ist  ein  Schwenkmotor  4  zum 
Schwenken  des  Prozeßbehälters  2  um  die  horizon- 

40  tale  Schwenkachse  zugeordnet.  Der  Prozeßbehälter 
2  weist  ferner  einen  Einfüllstutzen  5  auf,  in  dem  ein 
um  eine  Querachse  drehbarer  Verschlußkörper  6 
mit  Durchtrittskanal  7  für  zu  bearbeitendes  Pulver 
gelagert  ist. 

45  Über  dem  Prozeßbehälter  2  hängt  eine  Waage 
8.  An  dieser  Waage  8  ihrerseits  hängt  eine  vertika- 
le  Stange  9  mit  der  einen  Kupplungshälfte  einer 
Kupplung  10.  An  der  anderen  Kupplungshälfte  der 
Kupplung  10  hängt  eine  weitere  vertikale  Stange 

50  11,  die  eine  Pulverfördervorrichtung  12  und  ein 
unterhalb  dieser  Pulverfördervorrichtung  12  befind- 
liches  Dosiergefäß  13  durchgreift.  Dieses  Dosierge- 
fäß  13  hat  eine  weite  obere  Einfüllöffnung  13a  und 
eine  enge  untere  Entleeröffnung  13b.  Am  Unteren- 

55  de  hat  die  vertikale  Stange  11  einen  sich  zum 
Oberende  der  Stange  11  hin  verjüngenden  Dich- 
tungskegel  14,  der  lose  in  die  untere  Entleeröff- 
nung  13b  eingepaßt  ist.  Dieser  Dichtungskegel  14 

2 



3 EP  0  530  636  A1 4 

verschließt  die  untere  Entleeröffnung  13b  des  Do- 
siergefäßes  13  dicht.  Zugleich  sitzt  das  Dosierge- 
fäß  13  mit  seiner  unteren  Entleeröffnung  13b  fest 
auf  dem  Mantel  des  Dichtungskegels  14  auf  und 
hängt  so  mit  der  Stange  11  an  der  unteren  Kupp- 
lungshälfte  der  Kupplung  10. 

Die  Pulverfördervorrichtung  12  hat  zwei  ge- 
trennte  Förderwege  15  und  16.  In  jedem  Förder- 
weg  befindet  sich  eine  Förderwendel  15a  bzw.  16a. 
Jede  Förderwendel  15a  und  16a  hat  einen  elektri- 
schen  Antriebsmotor  15b  bzw.  16b.  Jeder  Förder- 
weg  15  und  16  hat  eine  Zufuhröffnung  15c  und  16c 
sowie  eine  Austrittsöffnung  15d  und  16d.  Während 
die  Zufuhröffnungen  15c  und  16c  jeweils  an  einem 
nicht  dargestellten  Vorratsbehälter  angeschlossen 
sind,  münden  die  Austrittsöffnungen  15d  und  16d 
nach  unten  in  die  obere  Einfüllöffnung  13a  des 
Dosiergefäßes  13. 

An  der  Stange  11  greift  eine  Hubvorrichtung  17 
mit  einem  elektrischen  Hubmotor  17a  an.  Ferner  ist 
an  der  Stange  11  ein  Metallstreifen  18a  ange- 
bracht,  der  einer  aus  einem  Näherungsschalter  be- 
stehenden  Erkennungsvorrichtung  18  zum  Erken- 
nen  des  Geschlossenseins  der  unteren  Entleeröff- 
nung  13b  des  Dosiergefäßes  13  zugeordnet  ist. 
Ähnlich  ist  außen  am  Dosiergefäß  13  ein  Metall- 
streifen  19a  angebracht,  der  eine  aus  einem  Nähe- 
rungsschalter  bestehenden  Erkennungsvorrichtung 
19  für  die  Wiegebereitschaft  der  Waage  8  zum 
Wiegen  des  Inhalts  des  Dosiergefäßes  13  zugeord- 
net  ist. 

Schließlich  ist  der  aus  Metall  bestehende  Pro- 
zeßbehälter  2  einer  aus  einem  Näherungsschalter 
bestehenden  Erkennungsvorrichtung  21  zum  Er- 
kennen  der  Entleerstellung  des  Prozeßbehälters  2 
zugeordnet. 

Unterhalb  des  Prozeßbehälters  2  befindet  sich 
auf  einer  Waage  22  ein  Aufnahmebehälter  23  mit 
einem  Auffülltrichter  24  zum  Andocken  an  den  Ein- 
füllstutzen  5  des  Prozeßbehälters  2. 

Von  der  Waage  8  führt  eine  Signalleitung  25, 
von  der  Waage  22  eine  Signalleitung  26,  von  der 
Erkennungsvorrichtung  18  eine  Signalleitung  27, 
von  der  Erkennungsvorrichtung  19  eine  Signallei- 
tung  28,  und  von  der  Erkennungsvorrichtung  21 
eine  Signalleitung  30  zum  Eingang  einer  elektroni- 
schen  Sicherheitsvorrichtung  31  . 

Eine  elektrische  Speiseleitung  32  führt  zum 
Schwenkmotor  4  des  Prozeßbehälters  2,  eine  elek- 
trische  Speiseleitung  33  zum  Antriebsmotor  15b 
der  Förderwendel  15a  und  eine  elektrische  Speise- 
leitung  34  zum  elektrischen  Antriebsmotor  16b  der 
Förderwendel  16a.  In  jeder  der  Speiseleitungen  32 
bis  34  befindet  sich  eine  Schaltvorrichtung  35  bis 
37.  Zu  diesen  Schaltvorrichtungen  35  bis  37  führen 
Signalleitungen  38  bis  40  vom  Ausgang  der  elek- 
tronischen  Sicherheitsvorrichtung  31.  Den  Schalt- 
vorrichtungen  35  bis  37  sind  in  den  elektrischen 

Speiseleitungen  32  bis  34  Schalter  41  bis  43  vor- 
geschaltet.  Diese  Schalter  41  bis  43  gehören  zu 
einer  Prozeßsteuervorrichtung,  die  manuell  oder 
auch  automatisch  arbeiten  kann.  Zwischen  Schalt- 

5  Vorrichtung  36  und  Schalter  42  geht  von  der  elektri- 
schen  Speiseleitung  33  eine  Signalleitung  39a  zum 
Signaleingang  der  Sicherheitsvorrichtung  31  und 
zwischen  Schaltvorrichtung  37  und  Schalter  43  von 
der  elektrischen  Speiseleitung  34  eine  Signalleitung 

io  40a  zum  Signaleingang  der  Sicherheitsvorrichtung 
31  ab. 

Nicht  dargestellt  ist  eine  zum  elektrischen  Hub- 
motor  17a  führende  elektrische  Speiseleitung,  die 
ebenfalls  einen  zur  Prozeßsteuervorrichtung  gehö- 

15  renden  Schalter  aufweist.  Nicht  dargestellt  ist 
schließlich  auch  eine  elektrische  Speiseleitung  zur 
Erregerspule  der  Kupplung  10  und  diese  Speiselei- 
tung  enthält  ebenfalls  einen  zur  Prozeßsteuervor- 
richtung  gehörenden  Schalter. 

20  Nach  der  Seitenansicht  entsprechend  Figur  2 
weist  die  Waage  8  in  Figur  1  zwei  in  Serie  zusam- 
mengebaute  Biegebalken-Waagen  44  und  45  auf. 
Jede  Biegebalken-Waage  besteht  aus  einem  Stahl- 
stab  mit  rechteckigem  Querschnitt.  An  einer  zur 

25  Zeichenebene  der  Figur  2  parallelen  Seite  weist 
jeder  Stahlstab  in  der  Mitte  zwei  durchgehende,  zu 
dieser  Seite  rechtwinklige  Bohrungen  44a  und  44b 
bzw.  45a  und  45b  auf,  deren  Querschnitte  sich  zu 
einem  Teil  überlappen.  An  den  beiden  Seiten  jedes 

30  Stahlstabs,  zu  denen  die  beiden  durchgehenden 
Bohrungen  44a  und  44b  bzw.  45a  und  45b  parallel 
sind,  ist  an  den  Stellen,  an  denen  die  Durchmesser 
der  beiden  Bohrungen  rechtwinklig  zu  diesen  Sei- 
ten  sind,  je  ein  Dehnungsmeßstreifen  44c  bzw.  45c 

35  angebracht. 
Die  beiden  Biegebalken-Waagen  44  und  45 

sind  sich  überdeckend  mit  Abstand  voneinander 
und  vertikaler  Längsrichtung  übereinander  ange- 
ordnet.  Die  untere  Biegebalken-Waage  45  hängt 

40  mit  einem  Ende  an  einem  Ende  der  oberen 
Biegebalken-Waage  44,  während  das  andere  Ende 
der  oberen  Biegebalken-Waage  44  z.B.  an  einem 
nicht  dargestellten  Gestell  aufgehängt  ist.  Am  an- 
deren  Ende  der  unteren  Biegebalken-Waage  45 

45  hängt  die  Stange  9. 
Die  vier  Dehnungsmeßstreifen  44c  bzw.  45c  an 

jeder  Biegebalken-Waage  44  und  45  sind  jeweils  in 
einer  Wheatstone'schen  Brücke  geschaltet.  Der 
Ausgang  der  durch  die  Dehnungsmeßstreifen  44c 

50  der  Biegebalken-Waage  44  gebildeten  Wheatsto- 
ne'schen  Brücke  ist  mit  einer  nicht  dargestellten 
Signalleitung  mit  der  Prozeßsteuervorrichtung  ver- 
bunden.  Der  Ausgang  der  durch  die  Dehnungs- 
meßstreifen  45c  der  anderen  Biegebalken-Waage 

55  45  gebildeten  Wheatstone'schen  Brücke  ist  durch 
die  Signalleitung  25  zum  Signaleingang  der  Sicher- 
heitsvorrichtung  31  geführt. 

3 
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In  der  Einrichtung  nach  Figur  1  wird  durch  eine 
entsprechend  programmierte  Prozeßsteuervorrich- 
tung  oder  von  Hand  zunächst  der  Schalter  42  ge- 
schlossen,  so  daß  der  Antriebsmotor  15b  die  För- 
derwendel  15a  des  Förderwegs  15  der  Fördervor- 
richtung  12  antreibt  und  beispielsweise  UC^-Pulver 
natürlicher  Anreicherung  mit  U  235  in  den  Dosier- 
behälter  13  gefördert  wird.  Der  Förderweg  15  ist 
der  zugelassene  Förderweg,  so  daß  die  Sicher- 
heitsvorrichtung  31  die  Schaltvorrichtung  36  nicht 
betätigt  und  die  zum  Antriebsmotor  15b  führende 
Speiseleitung  33  nicht  unterbricht.  Wäre  hingegen 
zuerst  der  Schalter  43  betätigt  worden,  so  hätte 
der  Fördermotor  16b  die  Förderwendel  16a  des 
Förderwegs  16  antreiben  müssen.  Der  Förderweg 
16  ist  aber  nicht  zugelassen,  so  daß  die  Sicher- 
heitsvorrichtung  31  die  Schaltvorrichtung  37  geöff- 
net  und  damit  den  Förderweg  16  blockiert  hätte. 
Zusätzlich  hätte  die  Sicherheitsvorrichtung  31  auch 
noch  die  Schaltvorrichtung  36  und  damit  die  ge- 
samte  Fördervorrichtung  12  blockieren  können. 

Die  Erkennungsvorrichtung  18  signalisiert  fer- 
ner  über  die  Signalleitung  27  das  Geschlossensein 
der  unteren  Entleeröffnung  13b  des  Dosiergefäßes 
13.  Da  die  Kupplung  10  geschlossen  ist,  kann  auch 
die  Erkennungsvorrichtung  19  Wiegebereitschaft 
für  das  Dosiergefäß  13  über  die  Signalleitung  28 
der  Überwachungsvorrichtung  31  signalisieren,  und 
die  Sicherheitsvorrichtung  31  mißt  die  durch  die 
Waage  8  bestimmte  Masse  des  in  dem  Dosierge- 
fäß  13  befindlichen  Pulvers,  das  durch  den  Förder- 
weg  15  in  das  Dosiergefäß  13  gefördert  wurde.  Die 
gemessene  Masse  wird  sowohl  in  einem  dem  För- 
derweg  15  zugeordneten  Komponentenspeicher 
der  Sicherheitsvorrichtung  31  als  auch  in  einem 
Gesamtspeicher  dieser  Sicherheitsvorrichtung  31 
aufsummiert  und  abgelegt. 

Nach  Abschalten  des  Fördermotors  15b  durch 
Öffnen  des  Schalters  42  durch  die  Prozeßsteuer- 
vorrichtung  löst  die  Prozeßsteuervorrichtung  die 
Kupplung  10  und  betätigt  den  Hubmotor  17a,  so 
daß  die  Hubvorrichtung  17  die  Stange  11  mit  dem 
an  ihr  hängenden  Dosiergefäß  13  absenkt  und  mit 
der  unteren  Entleeröffnung  13b  auf  den  Einfüllstut- 
zen  5  des  Prozeßbehälters  3  absetzt.  Vorher  wird 
der  Verschlußkörper  6  im  Einfüllstutzen  5  so  ge- 
dreht,  daß  der  Durchtrittskanal  7  im  Verschlußkör- 
per  6  vertikal  gerichtet  ist.  Die  Stange  11  wird  mit 
der  Hubvorrichtung  17  noch  weiter  abgesenkt,  so 
daß  der  Dichtungskegel  14  die  untere  Entleeröff- 
nung  13b  des  Dosiergefäßes  13  freigibt  und  das 
Pulver  aus  dem  Dosiergefäß  13  in  den  Prozeßbe- 
hälter  2  rieselt. 

Hierauf  wird  von  der  Prozeßsteuervorrichtung 
der  Hubmotor  17a  in  entgegengesetzter  Richtung 
betrieben,  und  die  Hubvorrichtung  17  hebt  die 
Stange  11  wieder  an.  Hierbei  verschließt  zunächst 
der  Dichtungskegel  14  wieder  die  untere  Entleer- 

öffnung  13b  und  schließlich  hebt  die  Stange  11  das 
Dosiergefäß  13  an  und  trägt  es  wieder  in  die  in 
Figur  1  dargestellte  Befüllstellung.  Schließlich  kup- 
pelt  die  Stange  11  selbsttätig  über  die  Kupplung 

5  10  wieder  an  der  Stange  9  an,  und  das  Dosierge- 
fäß  13  ist  erneut  in  Wiegebereitschaft. 

Dieser  Vorgang  wird  entsprechend  oft  wieder- 
holt,  bis  der  Prozeßbehälter  2  ausreichend  mit  Pul- 
ver  gefüllt  ist.  Die  Sicherheitsvorrichtung  31  sum- 

io  miert  hierbei  die  Massen  des  aus  der  Dosiervor- 
richtung  13  über  den  Förderweg  15  in  den  Prozeß- 
behälter  2  portionsweise  eingefüllten  UC^-Pulvers. 
Wenn  die  Summe  dieser  Massen  einen  vorgegebe- 
nen  Grenzwert  erreicht,  hebt  die  Sicherheitsvorrich- 

15  tung  die  Blockierung  des  Förderwegs  16  auf,  in- 
dem  sie  die  Schaltvorrichtung  37  geschlossen  hält 
und  die  Schaltvorrichtung  36  öffnet,  wenn  der 
Schalter  43  betätigt  wird. 

Das  Dosiergefäß  13  fördert  auf  diese  Weise 
20  über  den  Förderweg  16  zugeführtes,  beispielswei- 

se  aus  U/Pu-Mischoxid  bestehendes  Pulver  in  den 
Prozeßbehälter  2.  Die  Sicherheitsvorrichtung  31 
summiert  in  einem  diesem  Förderweg  16  zugeord- 
neten  Komponentenspeicher  und  in  dem  Gesamt- 

25  Speicher  auch  die  Massen  dieses  in  den  Prozeßbe- 
hälter  2  portionsweise  geförderten  U/Pu-Mischoxid- 
pulvers  und  legt  die  gemessenen  Massen  ab.  Die 
Sicherheitsvorrichtung  31  blockiert  schließlich  wie- 
der  den  Förderweg  16  durch  Offenhalten  der 

30  Schaltvorrichtung  37,  wenn  die  Summe  der  Massen 
des  über  den  Förderweg  16  geförderten  U/Pu- 
Mischoxidpulvers  einen  vorgegebenen  Grenzwert 
erreicht. 

Die  Sicherheitsvorrichtung  31  blockiert  ferner 
35  die  Fördervorrichtung  12  durch  Öffnen  der  Schalt- 

vorrichtungen  36  und  37,  wenn  die  Summe  der  in 
dem  Prozeßbehälter  2  eingefüllten  Pulvermassen 
einen  vorgegebenen  Grenzwert  erreicht. 

Nachdem  der  Verschlußkörper  6  im  Einfüllstut- 
40  zen  5  des  Prozeßbehälters  2  in  die  Verschlußstel- 

lung  mit  quergestelltem  Durchtrittskanal  7  gebracht 
worden  ist,  wird  der  Prozeßbehälter  2  um  die  durch 
das  Lager  3  bestimmte  Achse  um  90  °  geschwenkt 
und  der  Prozeß,  z.B.  Mahlen  oder  Mischen  des 

45  Pulvers  im  Prozeßbehälter,  durchgeführt. 
Hierauf  wird  der  Prozeßbehälter  2  um  die 

durch  das  Lager  3  bestimmte  Achse  um  weitere 
90°  geschwenkt  und  mit  dem  Einfüllstutzen  5  an 
den  Einfülltrichter  24  des  Aufnahmebehälters  23 

50  angedockt.  Nachdem  der  Verschlußkörper  6  wieder 
in  die  Entleerstellung  mit  vertikalem  Durchtrittska- 
nal  7  gebracht  wurde,  rieselt  das  Pulver  aus  dem 
Prozeßbehälter  2  in  den  Aufnahmebehälter  23. 

Schließlich  wird  der  Verschlußkörper  6  wieder 
55  in  die  Verschlußstellung  gebracht  und  der  Prozeß- 

behälter  2  um  die  durch  das  Lager  3  bestimmte 
Achse  in  die  in  Figur  1  dargestellte  Ausgangsstel- 
lung  geschwenkt. 

4 
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Die  Erkennungsvorrichtung  21  für  die  Entleer- 
stellung  des  Prozeßbehälters  2  hatte  zuvor  Signal 
auf  den  Eingang  der  Sicherheitsvorrichtung  31  ge- 
geben,  und  diese  Sicherheitsvorrichtung  31  ver- 
gleicht  die  mit  der  Waage  22  bestimmte  Masse 
des  im  Aufnahmegefäß  23  befindlichen  Pulvers  mit 
der  im  Gesamtspeicher  der  Sicherheitsvorrichtung 
31  abgelegten  Masse.  Sie  öffnet  die  Schaltvorrich- 
tungen  36  und  37  unter  Blockierung  der  Fördervor- 
richtung  12,  wenn  die  im  Aufnahmebehälter  23 
gemessene  Pulvermasse  von  der  Summe  der  Pul- 
vermassen  der  in  den  Prozeßbehälter  2  mit  dem 
Dosiergefäß  13  beförderten  Einzelportionen  um  ei- 
nen  vorgegebenen  Wert  oder  mehr  differiert. 

Der  Prozeßbehälter  2  kann  mehrfach  befüllt 
und  mehrfach  in  den  Aufnahmebehälter  23  entleert 
werden.  Die  Sicherheitsvorrichtung  31  öffnet  die 
Schaltvorrichtung  35  unter  Blockierung  des 
Schwenkmotors  4,  wenn  entweder  die  von  der 
Waage  22  im  Aufnahmebehälter  23  gemessene 
Pulvermasse  einen  vorgegebenen  Grenzwert  er- 
reicht  oder  überschreitet  oder  wenn  die  durch  die 
Signale  der  Erkennungsvorrichtung  21  für  die  Ent- 
leerstellung  des  Prozeßbehälters  2  von  der  Sicher- 
heitsvorrichtung  31  gezählten  Entleerungen  des 
Prozeßbehälters  2  in  den  Aufnahmebehälter  23  ei- 
nen  vorgegebenen  Wert  erreicht. 

Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zum  mechanischen  Bearbeiten  von 
Pulver,  insbesondere  Kernbrennstoffpulver,  in 
einem  Prozeßbehälter  (2),  insbesodnere  in  ei- 
ner  Mühle  oder  einem  Mischer,  mit  einem  dem 
Prozeßbehälter  (2)  zugeordneten  Dosiergefäß 
(13),  mit  einer  in  das  Dosiergefäß  (13)  mün- 
denden  Pulverfördervorrichtung  (12)  und  mit 
einem  Aufnahmebehälter  (23),  in  den  der  Pro- 
zeßbehälter  (2)  entleerbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 

a)  daß  dem  Dosiergefäß  (13),  das  mit  einer 
verschließbaren,  in  den  Prozeßbehälter  führ- 
baren  Entleeröffnung  (13b)  versehen  ist, 
eine  erste  Waage  (8)  zugeordnet  ist, 
b)  daß  dem  Aufnahmebehälter  (23)  eine 
zweite  Waage  (22)  zugeordnet  ist, 
c)  daß  der  ersten  Waage  (8)  eine  erste 
Erkennungsvorrichtung  (19)  zum  Erkennen 
der  Wiegebereitschaft  der  ersten  Waage  (8) 
zugeordnet  ist, 
d)  daß  dem  Dosiergefäß  (13)  eine  zweite 
Erkennungsvorrichtung  (18)  zugeordnet  ist, 
die  das  Geschlossensein  der  Entleeröffnung 
(13b)  erkennt, 
e)  daß  eine  Sicherheitsvorrichtung  (31)  vor- 
gesehen  ist,  die  mit  ihrem  Signaleingang  an 
der  ersten  (8)  und  an  der  zweiten  Waage 
(22)  sowie  an  der  ersten  (19)  und  an  der 

zweiten  Erkennungsvorrichtung  (18)  und  mit 
ihrem  Signalausgang  an  der  Pulverförder- 
vorrichtung  (12)  angeschlossen  ist, 
f)  daß  die  Sicherheitsvorrichtung  (31)  die 

5  von  der  ersten  Waage  (8)  gemessene  Pul- 
vermasse  auswertet,  wenn  gleichzeitig  die 
erste  Erkennungseinrichtung  (19)  Wiegebe- 
reit  schaft  und  die  zweite  Erkennungsvor- 
richtung  (18)  geschlossene  Entleeröffnung 

io  anzeigt, 
g)  daß  die  Sicherheitsvorrichtung  (31)  die 
von  der  ersten  Waage  (8)  gemessenen,  aus 
dem  Dosierbehälter  (13)  in  Einzelportionen 
in  den  Prozeßbehälter  (2)  geförderten  Pul- 

15  vermassen  aufsummiert  und 
h)  daß  die  Sicherheitsvorrichtung  (31)  die 
Fördervorrichtung  (12)  blockiert,  wenn  die 
Summe  der  Pulvermassen  der  aus  dem  Do- 
sierbehälter  (13)  geförderten  Einzelportio- 

20  nen  einen  vorgegebenen  ersten  Grenzwert 
erreicht,  oder  wenn  die  von  der  zweiten 
Waage  (22)  nach  dem  Entleeren  des  Pro- 
zeßbehälters  (2)  in  den  Aufnahmebehälter 
(23)  gemessene  Pulvermasse  von  der  Sum- 

25  me  der  Pulvermassen  der  in  den  Prozeßbe- 
hälter  (2)  geförderten  Einzelportionen  um 
einen  vorgegebenen  Wert  oder  mehr  diffe- 
riert. 

30  2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Pulverför- 
dervorrichtung  (12)  mindestens  zwei  Förderwe- 
ge  (15  und  16)  aufweist, 
daß  der  Pulverfördervorrichtung  (12)  eine  dritte 

35  Erkennungsvorrichtung  (39a;  40a)  zugeordnet 
ist,  die  den  auf  das  Dosiergefäß  geschalteten 
Förderweg  erkennt, 
daß  die  Sicherheitsvorrichtung  (31)  mit  ihrem 
Signaleingang  an  der  dritten  Erkennungsvor- 

40  richtung  (39a;  40a)  und  mit  ihrem  Signalaus- 
gang  an  der  Pulverfördervorrichtung  (12)  ange- 
schlossen  ist  und 
daß  die  Sicherheitsvorrichtung  (31)  bei  einem 
auf  das  Dosiergefäß  (13)  geschalteten  ersten 

45  Förderweg  (15)  entweder  einen  zweiten  För- 
derweg  (16)  zum  Dosiergefäß  (13)  blockiert, 
wenn  der  erste  Förderweg  (15)  zugelassen  ist, 
oder  den  ersten  Förderweg  (15)  oder  die  ge- 
samte  Fördervorrichtung  (12)  blockiert,  wenn 

50  der  erste  Förderweg  (15)  nicht  zugelassen  ist. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sicher- 
heitsvorrichtung  (31)  die  Blockierung  des  zwei- 

55  ten  Förderwegs  (16)  aufhebt,  wenn  die  Summe 
der  über  den  ersten  Förderweg  (15)  in  den 
Prozeßbehälter  (2)  geförderten  Pulvermassen 
einen  vorgegebenen  zweiten  Grenzwert  kleiner 
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als  der  erste  Grenzwert  erreicht  oder  über- 
schreitet. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sicher-  5 
heitsvorrichtung  (31)  den  zweiten  Förderweg 
(16)  wieder  blockiert,  wenn  die  Summe  der 
über  den  zweiten  Förderweg  (16)  in  den  Pro- 
zeßbehälter  (2)  geförderten  Pulvermassen  ei- 
nen  vorgegebenen  dritten  Grenzwert  kleiner  10 
als  der  erste  Grenzwert  erreicht. 

5.  Einrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sicher- 
heitsvorrichtung  (31)  mit  ihrem  Signalausgang  75 
an  einer  Vorrichtung  (35)  angeschlossen  ist, 
die  das  Entleeren  des  Prozeßbehälters  (2)  in 
den  Aufnahmebehälter  (23)  blockiert,  wenn  die 
von  der  zweiten  Waage  (22)  gemessene  Pul- 
vermasse  im  Aufnahmebehälter  (23)  einen  vor-  20 
gegebenen  vierten  Grenzwert  erreicht. 

6.  Einrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sicher- 
heitsvorrichtung  (31)  mit  ihrem  Signaleingang  25 
an  einer  Erkennungsvorrichtung  (21)  zum  Er- 
kennen  der  Anzahl  der  Entleerungen  des  Pro- 
zeßbehälters  (2)  in  den  Aufnahmebehälter  (23) 
und  mit  ihrem  Signalausgang  an  einer  Vorrich- 
tung  angeschlossen  ist,  die  das  Entleeren  des  30 
Prozeßbehälters  (2)  in  den  Aufnahmebehälter 
(23)  blockiert,  wenn  die  Anzahl  der  Entleerun- 
gen  einen  vorgegebenen  Wert  erreicht. 
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